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1.1 Mehr Sicherheit mit Glas am Bau
Die technologische Entwicklung hat die Verwendung von Glas beim Bauen
stark verändert. Dies gilt einerseits bezüglich klassischer Kriterien wie Wärme-,
Feuchte-, Schall- und Brandschutz, andererseits ermöglichen die statischen
Eigenschaften neue Bauteile, Formen und Abmessungen.

Heute besteht eine Anwendungsvielfalt, wie sie noch vor wenigen Jahrzehnten
kaum vorstellbar war. Ein typisches Beispiel ist die Verglasung in einem Fens-
terrahmen: Während früher der Rahmen die Statik bildete, wird heute bei ein-
zelnen Systemen der filigrane Rahmen an das Glas geklebt.

Wände, Dächer, Böden und Brüstungen sind heute oft aus Glas. Dass diese
neuen Einsatzbereiche zu steigenden Anforderungen führen, hängt unter an-
derem mit der sicherheitstechnischen Funktion der Glasbauteile zusammen.
Diese schützen Personen vor Verletzungen und sind auch als Bauteile sicher.

Um die Schutzziele zu erreichen und die geforderte Sicherheit zu gewährleisten,
sind entsprechende Massnahmen im Planungs- und Bauprozess zeitgerecht
zu projektieren bzw. umzusetzen.

1.2 Gliederung der SIGAB-Richtlinie 002
Die SIGAB-Richtlinie 002 umfasst acht Kapitel:

Zweck

Tabelle 01: Gliederung

der Richtlinie

1. Einleitung
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1. Einleitung

Informationen,
Geltungsbereich
und Inkrafttreten
der Richtlinie

2. Grundlagen

Gesetze,
Verordnungen,
Normen, Richt-
linien und Fach-
broschüren

3. Schutzan-
forderungen

Anforderungen
an Glasbauteile

4. Projektierung
und Nutzung

Planungsablauf,
Nutzungsverein-
barung und
Glasersatz

5. Vorgaben für
den Glaseinsatz

Fenster, Türen,
Innenwände,
Fassaden etc.

6. Glasprodukte
mit Fokus
Sicherheit

Sicherheitstech-
nische Eigen-
schaften von
Glasprodukten

7. Begriffe

Definitionen
verschiedener
Begriffe

8. Stichwort-
verzeichnis
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Kooperation
In Zusammenarbeit mit der SIGAB-Arbeitsgruppe «Sicherheit mit Glas», Ver-
tretern von Industrie und Handwerk in der Schweiz, welche Glas herstellen
und verarbeiten, sowie folgenden Partnern:
• BFU – Beratungsstelle für Unfallverhütung
• FFF – Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche
• SZFF – Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden

Haftungsausschluss
Sämtliche Informationen und Inhalte in dieser SIGAB-Richtlinie wurden nach
bestem Wissen zusammengestellt und auszugsweise von unabhängigen Dritten
geprüft. Eine Haftung des SIGAB für daraus folgende Schäden wird generell
ausgeschlossen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Rechtlicher Hinweis
Jede Verwendung von Inhalten dieser Richtlinie, in elektronischer oder in
gedruckter Form, auch in einzelnen Teilen oder Abschnitten, erfordert die
schriftliche Genehmigung des SIGAB. Diese Richtlinie wurde in weitere Lan-
dessprachen übersetzt. Im Zweifelsfall gilt die deutsche Sprachfassung.

Hinweise und Impressum
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